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Veränderungen (1/2)

eZustellung JETZT eZustellungNEU

Zustellleistung Zustelldienst, bei dem sich der Empfänger

registriert hat

ODER

Kommunikationssystem einer Behörde, falls 

Empfänger nicht bei Zustelldienst registriert ist

Versender beauftragt Zustellsystem:

Zustelldienst (nachweislich, nicht-nachweislich)

ODER

Kommunikationssystem (nicht-nachweislich) 

z.B. BK eZustellung BUND

Kosten pro Zustellung Gesetzlich vorgegeben: 

42c / Zustellung

Freie Preisgestaltung durch Zustellsysteme

BK eZustellung BUND: 6,8c / Zustellung



Veränderungen (2/2)

eZustellung JETZT eZustellungNEU

Anzeige & Abholung von 

Nachrichten

jeweiliges Zustellsystem 

ODER

Anzeigemodul 

Anzeigemodul

Registrierung Zustelldienst 
(nachweislich, nicht-nachweislich)

ODER

Kommunikationssystem einer Behörde (nicht-nachweislich)

Teilnehmerverzeichnis



Überblick

« zentrales Teilnehmerverzeichnis: 
automatische Übernahme aus Zustellkopf, Kommunikationssystemen von 
Behörden, Unternehmen aus FinanzOnline & ERV, Behörden aus ERV

« alleiniges Anzeigemodul: eingebunden in USP und oesterreich.gv.at
USP: Webservice-Schnittstelle zur Abholung von elektronischen Zustellungen LINK

« Auswahl Zustellsystem durch Versender, keine gesetzliche Preisbindung

« Roadmap
« Verfügbarkeit Teilnehmerverzeichnis kundgemacht: 05/2019 

« Übermittlung Teilnehmer aus FinanzOnline & ERV: 07/2019

« Übermittlung Teilnehmer aus Zustellkopf & Produktivsetzung: 1.12.2019

Ab 1.12.2019 ist die elektronische Zustellung über derzeitige Zustellschiene 
NICHT MEHR MÖGLICH!

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/Content/files/laufender_betrieb/MeinPostkorb_AutomatischeAbholung_HowTo.pdf


Versender

« Beauftragung eines Zustellsystems

« Behördlich zugelassener Zustelldienst (nachweislich, nicht-nachweislich)

« Kommunikationssystem einer Behörde, z.B. BK eZustellung (nicht-nachweislich)

« Eintragung in Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB) 

« Falls erforderlich: Umsetzung geeigneter Schnittstellen zum beauftragten 
Zustellsystem

« Ab 1.12.2019 ist die elektronische Zustellung über „aktuelle Umsetzung“ 
(Zustellkopf) NICHT MEHR MÖGLICH!



Empfänger (1/2)

FALLS NICHT ERV-TEILNEHMER:

« Registrierung:

« Adressierung erfolgt über Stammzahl: Eintragung in ERsB

« Vor 1.12.2019: Zustelldienst, wird per 1.12.2019 in TNVZ übernommen

« Ab 1.12.2019: Anzeigemodul MeinPostkorb in USP durch Postbevollmächtigten

« Abholung und Anzeige:

« Vor 1.12.2019: Zustelldienst ODER Anzeigemodul MeinPostkorb in USP durch Postbevollmächtigten

« Ab 1.12.2019: Anzeigemodul MeinPostkorb in USP durch Postbevollmächtigten

« Ab 1.12.2019 ist die Abholung von elektronischen Zustellungen über Zustelldienste 
NICHT MEHR MÖGLICH – „Postbevollmächtigte(r) in USP“ NOTWENDIG



Empfänger (2/2)

FALLS ERV-TEILNEHMER:

« werden ab 1.7.2019 an Teilnehmerverzeichnis übermittelt
Initialeinstellung: ALLE elektronischen  Zustellungen an ERV weiterleiten 
Hinweis: Weiterleitungen in ERV werden ERST ab 1.12.2019 durchgeführt

« Möglichkeit des Widerspruchs im ERV:

« falls nur ERV-Teilnehmer: vom Teilnehmerverzeichnis gelöscht, für elektronische Zustellung 
außerhalb ERV nicht mehr adressierbar

« falls Registrierung auch von anderer Stelle: Weiterleitung in den ERV wird deaktiviert, bleibt 
für elektronische Zustellung außerhalb ERV adressierbar, 
beachte vorangegangene Folie

« (De-)aktivierung der Weiterleitung in den ERV auch durch „Postbevollmächtigte“ 
über das Anzeigemodul MeinPostkorb in USP möglich
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Spezifikationen in Phase II

« Dokumente

« ZUSEMSG (Änderungen zu Version 1.4)

« ZUSEAMOD (Änderungen zu Version 2.0)

« ZUSETNVZ (ersetzt ZUSEKOPF in Phase II)

« ZUSEORG (ersetzt ZUSEMOD in Phase II)

« Es entfallen

« ZUSELDAP (geht in ZUSETNVZ auf)

« ZUSEMAIL (geht in ZUSEAMOD auf)

« ZUSEPRIV (keine Privatzustellung in Phase II)

« ZUSEPUSH (geht in ZUSETNVZ auf)

« ZUSERECH (wird über organisatorische Prozesse geregelt)



ZUSEMSG - Änderungen

« Keine Abwärtskompatibilität

« Neuer Namespace

« Übertragungsprotokoll (MTOM statt SwA)

« Kein ZUS Container mehr, kein XSLT Stylesheet

« Keine Verschlüsselung für Empfänger mehr

« Kein BinaryConfirmation mehr

« Authentifizierung

« Zusätzlich Portalverbund PVP2 R-Profil

« Übergabebestätigung

« Signierte DeliveryRequestStatus (DeliveryResponse) bzw. DeliveryNotification



ZUSEMSG - Änderungen

« DeliveryRequest

« Sender

« Empfänger

« Metadaten

« Anhänge)



ZUSEMSG - Sender



ZUSEMSG - Empfänger



ZUSEMSG - DeliveryResponse



ZUSEMSG - DeliveryNotification



ZUSETNVZ

« Löst ZUSEKOPF ab

« Wesentliche Änderungen
« Authentifizierung

« Zusätzlich Portalverbund PVP2 R-Profil

« Keine HTTP Single Query mehr, nur mehr XML
« Rückgabe vzbPK, Unterstützte Dokumententypen, oder Fehler (allenfalls Aviso)

« Abfragekombinationen
« Bei Name + Geb.datum Hinweise für Wohnsitz im Inland verpflichtend

« Bei Name + Adresse ist Geburtsdatum verpflichtend

« Neben ERV Code nun auch GLN (Sekundär-ID) als zusätzliche eindeutige Identifier zulässig

« QueryPerson Metadaten
« Origin

« Zustellqualität

« Aviso

« Postsperre

« Addressability
« Für Zustellsysteme

« ähnlich wie für Versender, aber mit Rückgabe eines ZUSETokens

« Übermittlung/Import von Empfängerdaten



ZUSEAMOD

« Wesentliche Änderungen

« Bezogen auf den Nachrichtenstatus und der Metadaten wird das Anzeigemodul zum 
führenden System

« Attachments müssen von den Zustellsystemen für das Anzeigemodul verschlüsselt werden

« Sämtliche elektronischen Verständigungen werden vom AMOD versendet

« Das Anzeigemodul löscht nach Ablauf der Vorhaltedauer (Details siehe ZUSEORG) Nachricht 
automatisch. Hierbei ist es unerheblich, ob die Nachricht gelesen wurde oder nicht.
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